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Strafen mit Freiheitsentzug an Jugendlichen

§18
Freiheitsstrafe

(1) Die Freiheitsstrafe an Jugendlichen ist in Jugendhäusern 
zu vollziehen.

(2) Der Vollzug ist so zu gestalten, daß eine positive Per
sönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen in Verwirklichung 
der Prinzipien der staatlichen Jugendpolitik gefördert und 
den Jugendlichen geholfen wird, sich künftig verantwor
tungsbewußt zu verhalten und aktiv am gesellschaftlichen 
Leben teilzunehmen.

§19
Jugendhaft

Der Vollzug der Jugendhaft erfolgt durch unverzüglichen 
Einsatz zu gesellschaftlich nützlicher Arbeit bei gleichzeitiger 
Anwendung zweckmäßiger Ordnungsbestimmungen und sinn
voller Maßnahmen der Gestaltung der arbeitsfreien Zeit, 
deren Durchsetzung auf ein diszipliniertes Verhalten der Ju
gendlichen gerichtet ist.

K a p i t e l  III 
Erziehung im Strafvollzug

§20
Gestaltung des Erziehungsprozesses

(1) Die Erziehungsarbeit im Strafvollzug ist als einheit
lich wirkender Prozeß planmäßig zu gestalten und zielstrebig 
auf die Vorbereitung der Wiedereingliederung in das gesell
schaftliche Leben auszurichten. In die Erziehungsarbeit sind 
die Strafgefangenen aktiv einzubeziehen.

(2) Unter Beachtung der Persönlichkeit und der Straftat hat 
die erzieherische Einflußnahme vorwiegend durch Kollektiv
erziehung in Verbindung mit individuellen Maßnahmen zu er
folgen. Die Strafgefangenen sind so in Kollektive einzuteilen, 
daß eine wirksame Erziehung und Vorbereitung der Wieder
eingliederung in das gesellschaftliche Leben gefördert werden 
kann.

(3) Durch die bewußte Gestaltung und Nutzung von Be
währungssituationen ist das Verantwortungsbewußtsein für 
ein gesellschaftsgemäßes Verhalten zu entwickeln und zu för
dern. Dabei ist an positive Verhaltensweisen der Strafgefan
genen anzuknüpfen. Das Streben nach bewußter Disziplin 
und Selbsterziehung ist durch geeignete Maßnahmen zu unter
stützen.

(4) Zur Bestimmung eines individuellen Erziehungspro
gramms kann ein Aufnahmeverfahren durchgeführt werden.

Erziehung durch Arbeit
- §21

Der Einsatz der Strafgefangenen zu gesellschaftlich nütz
licher Arbeit soll unter vielfältiger Nutzung ihres erzieherischen 
Charakters, einschließlich der Durchführung von Maßnahmen 
der beruflichen Qualifizierung, der Gewährung einer lei
stungsabhängig gestalteten Arbeitsvergütung und der An
wendung von Anerkennungen zur Formung und Festigung 
einer bewußten Arbeitseinstellung und zur Bewährung bei
tragen. Durch Arbeit in der Gemeinschaft, Einbeziehung der 
Strafgefangenen in den Produktionswettbewerb, die Neuerer
bewegung und Produktionsberatungen ist der Arbeitseinsatz 
so zu gestalten, daß seine Möglichkeiten zur Erziehung voll 
wirksam werden.

§22
(1) Beim Arbeitseinsatz der Strafgefangenen sind Sicher

heit und Ordnung zu gewährleisten.
(2) Der Arbeitseinsatz der Strafgefangenen erfolgt in volks

eigenen Betrieben (nachfolgend Arbeitseinsatzbetriebe ge
nannt) und in gleichgestellten. Einrichtungen. Die erforder
lichen Regelungen für die Gestaltung der sich daraus zwischen 
den Strafvollzugseinrichtungen bzw. Jugendhäusern und den 
Arbeitseinsatzbetrieben ergebenden Beziehungen sind in

Rechtsvorschriften zu treffen. Der- Arbeitseinsatz begründet 
für die Strafgefangenen'kein Arbeitsrechtsverhältnis.

(3) Der-Arbeitseinsatz Strafgefangener hat unter Beachtung 
ihres Gesundheitszustandes zu erfolgen. Ihre berufliche Quali
fikation, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten, ihre Unterhalts
verpflichtungen sowie ihre Interessen zur Ausübung bestimm
ter Tätigkeiten sind nach Möglichkeit zu berücksichtigen.

(4) Beim Arbeitseinsatz sind der Gesundheits- und Arbeits
schutz entsprechend der in Rechtsvorschriften geregelten Ver
antwortung zu gewährleisten.

(5) Die Arbeitszeit der Strafgefangenen richtet sich nach 
den entsprechenden arbeitsrechtlichen Vorschriften.

§23
Berufliche Qualifizierung

Mit den im Arbeitseinsatz befindlichen Strafgefangenen 
sind in Abhängigkeit von den Erfordernissen des Arbeitspro
zesses und ihren persönlichen Voraussetzungen sowie im 
Interesse der Unterstützung ihrer Wiedereingliederung Maß
nahmen der beruflichen Qualifizierung durchzuführen.

§24
Vergütungen und Prämien

(1) Die Arbeitsleistungen Strafgefangener sind entsprechend 
dem Leistungsprinzip durch die Strafvollzugseinrichtungen 
bzw. Jugendhäuser zu vergüten. Bei nicht verschuldetem Ar
beitsausfall sowie ärztlich bescheinigter Arbeitsunfähigkeit 
oder Quarantäne erhalten die Strafgefangenen Vergütung in 
entsprechender Anwendung arbeitsrechtlicher Vorschriften.

(2) Für benutzte Neuerervorschläge sowie Materialeinspa
rungen erhalten Strafgefangene die dafür zu zahlende Ver
gütung bzw. Prämie.

(3) Vergütungen und Prämien stehen den Strafgefangenen 
zur Verfügung für
1. die Bildung einer Rücklage zur Unterstützung der Wie

dereingliederung,
2. die Begleichung von Zahlungsverpflichtungen,
3. den Einkauf von Waren des persönlichen Bedarfs, den Be

zug von Tageszeitungen, Büchern und anderen Publika
tionen sowie für Zuwendungen an ihre Angehörigen.

§25
Verantwortung - der Arbeitseinsatzbetriebe

(1) Die Leiter der Arbeitseinsatzbetriebe haben in Über
einstimmung mit den Leitern der Strafvollzugseinrichtungen 
und Jugendhäuser beim Arbeitseinsatz der Strafgefangenen zu 
gewährleisten: ’
1. die ständige Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen des 

Strafvollzuges,
2. die Erfüllung der Erfordernisse der Erziehung Strafgefan

gener durch Arbeit,
3. die rationelle Organisation des Arbeitsprozesses,
4. Voraussetzungen für eine berufliche Qualifikation der 

Strafgefangenen entsprechend den Erfordernissen,
5. die Einbeziehung der Strafgefangenen in den Produktions

wettbewerb, in die Neuererbewegung und in die regel
mäßig durchzuführenden Produktionsberatungen. Dazu 
sind die zweckmäßigsten Formen und Methoden zu ent
wickeln, zu vervollkommnen und durchzusetzen.

6. die Durchsetzung der Bestimmungen des Gesundheits- und 
Arbeitsschutzes sowie Brandschutzes.

(2) Zur Erfüllüng dieser Aufgaben sind Angehörige der Ar
beitseinsatzbetriebe einzusetzen. Sie müssen neben ihrer fach
lichen Befähigung physisch und psychisch geeignet sein, mit 
Strafgefangenen zu arbeiten, und die Gewähr dafür bieten, 
einen wirksamen Beitrag bei der Erziehung Strafgefangener 
zu leisten. Die Betriebsangehörigen sind verpflichtet, dieses 
Gesetz und die zu seiner Durchführung erlassenen Bestim
mungen einzuhalten, Ihre besonderen Rechte und Pflichten 
sind in Übereinstimmung mit den Leitern der Strafvollzugs
einrichtungen und Jugendhäuser durch die Leiter der Ar
beitseinsatzbetriebe festzulegen.


